
Handout Ambulant betreute Wohngemeinschaft: 
 

• Zentrale Kriterien: 

 

- Max. 12 Bewohner in einer barrierefreien Wohnung 

→Jede Person hat ein eigenes Zimmer mit Du/WC, die selbst mit vertrauten Möbeln und 

Gegenständen eingerichtet werden kann. 

→Das Herz der Wohngemeinschaft ist eine gemeinsame Wohnküche 

→Im Mittelpunkt des Lebens steht der ganz normale Alltag 

→In einem dafür gebildeten Gremium der Selbstbestimmung entscheidet die Gemeinschaft 

eigenverantwortlich, selbstständig und unabhängig über alle, das Zusammenleben betreffende 

Fragen. Pflege und Betreuung werden nach den jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen gestaltet 

und frei gewählte Dienstleistungsanbieter mit der Umsetzung beauftragt.  

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften bieten somit grundsätzlich: 

 

•  gemeinschaftliches Leben in einer kleinen, familiären Gruppe 

•  flexibel und individuell gestaltete Pflege und ggf. Betreuung 

 

Daraus ergeben sich weitere Vorteile:  

 

•  gemeinwesenorientierte Versorgungsmöglichkeit durch die Integration in ein lokales 

Wohnumfeld  

•  Entwicklung gruppenspezifischer Betreuungsangebote (z. B. für Menschen mit 

Demenzerkrankung, Migrationshintergrund etc.) 

• Kooperationen und Vernetzungen von bereits bestehenden lokalen Angeboten und dadurch 

auch Förderung von bürgerschaftlichem Engagement  

• Nutzung von Synergieeffekten zur Finanzierung von Pflege und Betreuung (z. B. 24 h-

Betreuung). 

 

- Pflege- und Betreuungsdienste sind frei wählbar und können auch wieder gekündigt 

werden. 

- Die Dienstleistungserbringer sind Gäste in der Wohngemeinschaft und dürfen keine 

Büroräume vorhalten. 

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind geeignet für: 

 

- Hilfs- und pflegebedürftige Menschen, die  

• gerne in einer überschaubaren Gemeinschaft leben möchten  

• ihr Leben trotz Hilfs- und Pflegebedarf weitgehend selbstverantwortlich und 

selbstbestimmt gestalten möchten  

 

- Angehörige bzw. gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter, die  

• Entlastung suchen, aber weiterhin Verantwortung übernehmen wollen  

• Interesse haben, die Mieterin bzw. den Mieter gemeinsam mit einer Gruppe zu 

unterstützen  

• Mitwirkung und Einflussnahme in Bezug auf Pflege, Betreuung und Alltagsgestaltung 

nicht aufgeben wollen  

• in räumlicher Nähe zur ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben 



Quelle und weitere Informationen: 

Selbstbestimmt leben in ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

Fachstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaften in Bayern und dem Bayerischen 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften (abWG) - Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit 

und Pflege (bayern.de) 

 

Erklärvideo: Ambulant betreute Wohngemeinschaften im Quartier - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Ambulante Wohngemeinschaften - DeSS Stuttgart (demenz-support.de) 
 

Art. 2, Abs. 3, Satz 3 PfleWoqG 

https://www.stmgp.bayern.de/pflege/ambulant-betreute-wohngemeinschaften/
https://www.stmgp.bayern.de/pflege/ambulant-betreute-wohngemeinschaften/
https://www.youtube.com/watch?v=P3F4G1E76U4
https://www.demenz-support.de/projekte/laufende-projekte/ambulant-betreute-wohngemeinschaften/

